
Freiwillige Feuerwehr
des Marktes Irdning

 

Mitgliedserklärung  
 
Ich erkläre hiermit meinen Eintritt als unterstützendes Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr des Marktes Irdning. 
 
Auszug aus den Statuten: 
 

Das unterstützende Mitglied zeigt mit dem Eintritt seine 
Verbundenheit mit der FF Irdning und unterstützt mit dem 
Mitgliedsbeitrag von € 10,00 die Aktivitäten der Wehr. 
 

Die Mitgliedschaft endet  
a. durch freiwilligen Austritt 
b. durch Beschluss der Wehrleitung 
 

Das unterstützende Mitglied hat kein Stimm- und Wahlrecht, kann 
aber nach schriftlicher Einladung an der Wehrversammlung 
teilnehmen. 
 
Familienname:  
  

Vorname:  
  

geboren am:  
  

Straße und HNr.:  
  

PLZ und Ort  
  

Eintritt:  
 
 
 
 
 
 

Datum  eigenhändige Unterschrift 

Statuten für unterstützende Mitglieder der FF Irdni ng 
 
 
§ 1 Mitgliedschaft: 
 

1.  Unterstützung der FF Irdning durch freiwilligen Beitritt, 
Leistung eines jährlichen Mitgliedsbeitrages (dzt. € 10,00) 
und als Beweis der Verbundenheit mit der Wehr. 

 

2.  Die Mitgliedschaft endet : 
 a. durch freiwilligen Austritt 

b. durch Beschluss der Wehrleitung, nach 
wehrschädigendem Verhalten 

 

3.  Der Eintritt und der Austritt aus der unterstützenden 
Mitgliedschaft kann nur schriftlich erfolgen. 

 

4.  Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird von der Wehr-
versammlung auf Vorschlag der Wehrleitung festgelegt. 

 

5.  Der Kassier und der Schriftführer übernehmen die 
Evidenzhaltung und Überprüfung der Einzahlungen. 

 
§ 2 Pflichten und Rechte des unterstützenden Mitgliedes: 
 

1.  Das unterstützende Mitglied hat kein Stimm- bzw. Wahlrecht. 
 

2.  Das unterstützende Mitglied kann auf schriftliche Einladung 
an der Wehrversammlung teilnehmen. 

 

3.  Zum Begräbnis eines unterstützenden Mitgliedes nimmt 
eine Abordnung (3-6 Mann) in Uniform teil. 

   

4.  Die Rechte und Pflichten erlöschen mit dem Tag des 
Austrittes. 

 
§ 3 Inkrafttreten der Statuten: 
 

 1. Die Statuten treten mit Beschluss der Wehrversammlung 
vom 15. Februar 1997 in Kraft und ersetzen die Statuten 
vom 3. März 1974. 
 

2. Jede Änderung der Statuten unterliegt der Beschluss-
fassung durch die Wehrversammlung. 
 
 

HBI Ing. Jürgen Bräuer  LM d.V. Klaus Marold 
 


